
1618 [März 28 . ] , "Mitwuchen nach Mariae Annunciata" A

RATSERKANNTNIS VON SCHULTHEISS, RAT UND HUNDERT DER STADT LU¬
ZERN IM STREIT UM DIE HERRSCHAFT HEIDEGG [ IN DEN
FREIEN ÄMTERN]1

Wir der Schuldtheiss unnd Raath auch der Gross Raht , so man nempt die



103/37

Hundert der Statt Lucern , thuond Khundt Menigclichem hiemit , Nach dem
dan sich Spann . . . Zuogetragen , Zwüschen dem . . . Mitraaht Houptman
Heinrich Fleckenstein [nachmaliger Gerichtsherr von Heidegg ] Ritern,
eins , So danne dem . . . Rahtsfründt Josten Khündig [ =Kündig , gegenwär¬
tiger Gerichtsherr von Heidegg ] , anders , Unnd übrigen , wyland unsers
. . . lieben mitrahts Caspar Khündigs [ =Kündig ] seeligen verlassnen Sit¬
zes unnd Herrschafft Heydeckhs , dessen dann sy sich nit verglichen
noch vereinbaren Khönen , sonder uff hüt dato abermahlen Spänig für uns
in Recht kommen.

Also nach wider verhörung dess berichts unsrer Miträhten , so in diser
sach gehandlet unnd gebrucht worden , auch unsers Mitrahts Houptman
Heinrichen Fleckensteins Ehebrieffs , unnd andern gschrifften , habent
wir uns zwüschent Jnen Zuo recht erkhendt , und gesprochen.
Diewyl es by unser meynung , und Jntent , so sy Jnn der ertheylten Jüng¬
sten Erkhandtnuss gehept , nit bestahn , noch der sitz Heideckh , Jnn un¬
sers rahtsfründts Josten Khündigs alls des Eintzigen Sohns unnd natür¬
lichen Erben handten unnd besitzung verbliben mögen , sonder derselbig
alls früsch nach der Urthel anderst wohin verkaufft worden , unnd dan
Houptman Fleckhenstein ein ursach gesyn , das ernamter sitz den erben
erspart worden auch syner miterben etliche sich vermerken lassen , dass
sy disen sitz Jme umb ein Ringern pfennig dan einem andern gönnen mö-
gent , derowegen Jm Ansächen dessen , Zur mehrerung gueter fründt-
schafft , einigkheit und Schwägerlicher vertruwlicheit , solle ermelter
Sitz Heideckh Jme Houptman Heinrich Jnnammen syner ehelichen lieben
Hussfrauwen umb die . . . [35Ό00 ] guldin Zuobekhendt syn , dergestalt
das die . . . [34Ό00 ] guldin Jn gemeine theylung kommen , die übrigen
. . . [ l ' OOO] guldin aber unserm Raathsfründt Josten Khündig anstath
dessen so er fürgelöst erschiessen sollent , unnd das er Houptman Hein¬
rich dise Summa Jnnerthalb acht tagen mit . . . [ 6 ' 000 ] guldin baargeltt
oder meher so er will , unnd das überig mit guotem genämen Gültbrieffen
ussrichte unnd Zalle , auch alle beschwerden alls die vereherung so wol
uns als den Landtvögten ^ über sich Nemmen Hesse , aber er Houptman
Heinrich die sach über dise Acht tag anstähn , so soll es dann by dem
Kauff , so unser Raathsfründt Jost Khündig gethan , verblyben . Anlangen¬
de dann die Jnn diser Raaths handlung ergangne hitzige reden , sollent
deren alle die er berühren , woll verantwortet syn , unnd von Keinem
theil Nimmermeher eröffnet werden " .

1) Zur Thematik s . auch AH 71/43.
2 ) Fleckenstein war mit Elisabeth Meyer , gest . 1667 , verheiratet , s . Mess-

mer/Hoppe , Luzerner Patriziat 481 , doch bleibt unklar , wie diese in die
uns hier vorliegende Thematik hineinpasst . Möglicherweise aber war Flek-
kenstein zuvor bereits eine andere Ehe - evtl , mit einer Kündig ? - ein¬
gegangen 1



3 ) Mit dem Tode von Kaspar Kündig 1617 gelangte die Herrschaft Heidegg an
dessen Sohn Jost Kündig . Diese Handänderung geschah noch zur Amtszeit
Oswalds II . Zurlauben als Landvogt der Freien Aemter , s . AH 71/43.

Kopie , wohl aus dem Besitze des Landschreibers der Freien Aemter,
Beat II . Zurlauben - AH 103 , 124 - 125 - Blatt 125 r leer
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